
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren:  
 
1. „Yves Versprechen – Scheitern ausgeschlossen“ Film und Gespräch zum 

Thema Flucht am 29. September in Ochsenfurt 
Gestern haben wir im Rahmen der interkulturellen Woche fünf 
Neuzugewanderte eingeladen mit uns Ihre Perspektive auf Deutschland zu 
teilen. Am Sonntag, den 29. September 2019 ab 17 Uhr organisieren der „runde 
Tisch Integration Enheim“ und das Casablanca Kino in Ochsenfurt ein 
Filmgespräch mit der Regisseurin Melanie Gärtner aus Frankfurt. Nach der 
Vorführung des Films ab 17 Uhr wird es ein halbstündiges Filmgespräch mit der 
Regisseurin im Kinosaal und die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen in der 
angeschlossenen Kneipe geben.  
Der Film „Yves Versprechen – Scheitern ausgeschlossen“ (Trailer und Infos 
unter https://www.casa-
kino.de/Home/Monatsprogramm?detailID=0&movieID=1617) konzentriert sich 
auf den Werdegang von Yves und kann diesen und die Hintergründe für seine 
Entscheidungen ausführlich darstellen.  
 

2. Einladung zum Runden Tisch der Nachbarschaftshilfen in der Region Würzburg 
Auch als Helferkreis oder einzelne Engagierte sind Sie meist für Menschen in 
Ihrer Nachbarschaft tätig. Wenn Sie sich aus Ihrem Engagement heraus auch 
für das Thema Nachbarschaftshilfe interessieren, sind Sie herzlich eingeladen 
zum Runden Tisch der Nachbarschaftshilfe in der Region Würzburg. Dieser 
findet am Dienstag, 08. Oktober um 18.30 Uhr im Landratsamt in Würzburg 
statt. Zwei Vertreterinnen von Nachbarschaftshilfen werden über ihre 
Erfahrungen bei Neugründung und Umstrukturierung von Nachbarschaftshilfen 
berichten und es wird die Möglichkeit zu offenem Austausch mit den 
Anwesenden geben.  
Weitere Details zu Veranstaltung und Anmeldung finden Sie im angehängten 
PDF 191008_Einladung Runder Tisch der Nachbarschaftshilfe in der Region 
Würzburg).  

 
3. „Ich war fremd …“ – Angebot im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen am 02. 

Oktober in Würzburg  
Der ökumenische Asylarbeitskreis gestaltet im Rahmen der Nacht der offenen 
Kirchen am 02. Oktober in Würzburg eine Station in der Augustinerkirche 
(Dominikanerplatz) zum Thema „Ich war fremd ..“ Schwerpunkte der Station 
werden Berichte vom Ankommen in Deutschland, der Schutzraum Kirche, die 
Abschottung Europas und die Situation in Afghanistan sein. Details zum 
Programm der Station finden Sie im angehängten PDF (Flyer-NOK 2019). Eine 
Übersicht über alle teilnehmenden Kirchen finden Sie unter 
https://www.kirchennacht-wuerzburg.de/programmordner/.  

 
  

https://www.casa-kino.de/Home/Monatsprogramm?detailID=0&movieID=1617
https://www.casa-kino.de/Home/Monatsprogramm?detailID=0&movieID=1617
https://www.kirchennacht-wuerzburg.de/programmordner/
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Würzburg, 19.9.19 


 


 
Einladung zum Runden Tisch der Nachbarschaftshilfe in der Region Würzburg 


 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Liebe Ehrenamtliche, 
  
Ihr Engagement für Ihre Nachbarn und Mitmenschen verdient unsere Anerkennung und Unterstützung! Im Rahmen 


des Netzwerkes Nachbarschaftshilfe in Kooperation mit den Kollegen der Caritas, Diakonie und der 


Freiwilligenagentur Würzburg möchten wir die Leitungen der Nachbarschaftshilfen, sowie Interessierte aus 


Politik und Ehrenamt am 


  


8. Oktober um 18:30 im Sitzungssaal II des Landratsamtes, Zeppelinstraße 15 in Würzburg  
  
Zu einem regionalen Austausch am Runden Tisch der Nachbarschaftshilfe einladen. 
  
Tagesordnung 


18:30 Begrüßung  


18:50 Beispiele aus der Praxis – Wie kann ein guter (Neu)Start gelingen  


Neugründung mit Förderung in Gemeindeträgerschaft: Nachbarschaftshilfe Waldbüttelbrunn, Frau Löckmann 


Umstrukturierung und Neustart: Nachbarschaftshilfe Versbach, Frau Ringler 


19:15 Lockerer Austausch mit Snacks und Getränken  


20:00 Plenum  


ca. 20:15 Ende 


Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis zum 3.10.19.  


an ehrenamt@lra-wue.bayern.de. Ich freue mich auf einen  


regen Austausch und verbleibe 


 


mit freundlichen Grüßen 


 


 


Kerstin Gressel 
Ehrenamtsbeauftragte 


des Landkreises Würzburg 



mailto:ehrenamt@lra-wue.bayern.de
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Nacht der offenen  


Kirchen 
„ICH WAR FREMD …“ 


 


In der Augus�nerkirche  


Dominikanerplatz 2 


2. Oktober 2019 


von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr 


Verantwortlich: Ökumenischer Asylkreis, Würzburg 


Gemeinsame Aktion mit Geflüchteten aus Würzburg: 


selbstgemachte Spezialitäten aus der Heimat für Passanten 


Teilnahme an Demonstrationen 


Beispiele von Ak"vitäten des ÖAK. Würzburg 
70 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 


 


Ar�kel 1 
 


DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTAST-


BAR 


Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 


staatlichen Gewalt. 


Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletz-


lichen u. unveräußerlichen Menschenrechten als 


Grundlage jeder menschlichen Gemeinscha2, des 


Friedens und der Gerech�gkeit in der Welt. 


Auf dieser Grundlage möchten wir an 


diesem Abend auch Zuhörer zu Wort 


kommen lassen. Wir freuen uns über ge-


schriebene Kommentare oder Fragen 


von Zuhörern. (Einige Antworten direkt 


in der 1. Stunde, andere später.) 


Wir, vom Ökumenischen Asylkreis, danken den 


 Mitwirkenden dieser Veranstaltung: den Vortra-


genden, den Künstlern und unseren Gastgebern. 


Wir freuen uns über Spenden für Sprachunter-


richt, gemeinsame Veranstaltungen mit Geflüch-


teten und für besondere finanzielle No7älle von 


unseren ausländischen Freunden: 


Konto des Ökumenischen Asylkreises, Würzburg:   


IBAN DE41 7905 0000 0000 0331 59 


BIC BYLADE DEM1 SWU 


Verwendungszweck: Asyl-Arbeit ÖAK 







1. Stunde:      Kein Anker, kein Halt 
 


18:55  Saxophon-Musik (mark trice, Schweinfurt) 


19:00  Tanz (Jonas Konrad und Clara Elisa Bracker) 


19:05  Begrüßung und Einführung   


 (Uta Deitert, ÖAK Würzburg) 


19:10 Vortrag: Kein Anker, kein Halt:  


 Situa�on in Afghanistan und Abschiebungen in 


 dieses unsichere Land (Andreas Schwantner,  


 Amnesty int. und Pro Asyl, Frankfurt a.M.) 


19:40 Saxophon-Musik (mark trice, Schweinfurt) 


19:45 Exemplarische Fragen aus dem Auditorium 


19:50 Schlusswort und Überleitung (Uta Deitert, ÖAK) 


19:55 Saxophon-Musik (mark trice, Schweinfurt) 


 


2. Stunde:      Mit-Menschen 
 


20:00  Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


20:05  Gedicht: Ich will in den Himmel schauen … 


 von Sasan Azodi 


 und Begrüßung:    


 (Helia Zugelder, ÖAK Würzburg) 


20:10 Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


20:15 Berichte vom Ankommen in Deutschland: 


  Geflüchteten aus dem Iran, Burundi u. Armenien 


20:45 Dank und Überleitung (Bärbel Krumme, ÖAK) 


20:50 Tanz Improvisa�on über das  >>Ankommen<< 


 (Jonas Konrad und Clara Elisa Bracker) 


 


3. Stunde:  


Geschlossene GesellschaB Europa 
 


21:00  Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


21:05  Begrüßung:    


 (Lindi Weinberger, ÖAK Würzburg) 


21:10 Vortrag: „Geschlossene Gesellscha2 -  


 Europa schoKet sich ab!“  


 (Andreas Schwantner, Amnesty Int. und Pro Asyl 


 Frankfurt a. M.) 


21:30  Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


21:35 SeenotreKung: Damals und Heute  


 (Andreas Schwantner und Bärbel Krumme) 


21:45 Schlusswort (Lindi Weinberger, ÖAK Würzburg) 


21:50 Tanz Improvisa�on: „Sicherer Hafen“  


 (Jonas Konrad und Clara Elisa Bracker) 


4. Stunde:      Schutzraum Kirche 
 


22:00  Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


22:05  Vortrag: Schutzraum Kirche  - Kirchenasyl: 


 Begründung, Praxis und Probleme  


 (Bruder Abraham Sauer, Benedik0ner  


 aus Münsterschwarzach) 


22:30 Saz - und Piano - Musik (Mahmoud Hussien 


 und Nilz Hübenbecker) 


22:35 Geistlicher Impuls als Abschluss zur Nacht 


 (Ralph Baudisch, ÖAK u. ev. Stud. Pfr. Würzburg) 


Andreas Schwantner 
Amnesty Interna�onal, Vorstandsmit-


glied von Pro Asyl, S�2ungsmitglied 


der S�2ung Pro Asyl, 30 Jahre Erfah-


rung in der Flüchtlingsarbeit, Frankfurt 


a. Main 


 


Veranstalter: 


Ökumenischer Asylkreis (ÖAK, Würzburg) 
Christliche Frauen und Männer engagieren sich für Ge-


flüchtete in Würzburg und Umgebung 
 


Ansprechpartner:  


Uta Deitert,  Dürrbachtal, Tel.: 0931-960684  


Mail: joachim-uta.deitert@t-online.de 
 


Pfr. Ralph Baudisch, ev. Stud. Gemeinde, Friedrich-Ebert-


Ring 27 b, Tel.: 0931-796190 


Mail: ralph.baudisch@elkb.de 


Fotos: ÖAK Würzburg 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

4. Broschüre zu Gesetzesänderungen bei Ausbildungsförderung für Geflüchtete 
Zum 01. August und 01. September sind zwei Gesetzesänderungen in Kraft 
getreten, die den Zugang zu Leistungen während der Ausbildung für viele 
Geflüchtete grundlegend ändern. Es lohnt sich für Personen in Ausbildung also, 
noch einmal zu prüfen, ob sie durch diese Änderungen einen neuen oder 
günstigeren Anspruch auf Unterstützungsleistungen haben. Das angehängte 
PDF (Ausbildungsfoerderung_IQ_2019) bietet auf 10 Seiten einen Überblick 
über die jetzt geltenden und unverändert komplexen Regelungen. Bei 
Unsicherheit über ihre Möglichkeiten, können Auszubildende auch eine Asyl- 
oder Migrationsberatungsstelle kontaktieren und sich dort beraten lassen.  

 
5. Heft zum heutigen Tag des Flüchtlings 

Am heutigen Freitag, den 29. September 2019 ist der Tag des Flüchtlings. Im 
Jahr 2015 wurde der Tag des Flüchtlings als Abschluss der Interkulturellen 
Woche von den christlichen Kirchen ins Leben gerufen, um Solidarität mit 
Flüchtlingen zum Ausdruck zu bringen. PRO ASYL hat zum Tag des Flüchtlings 
ein Heft unter dem Motto „Menschen & Rechte sind unteilbar“ erstellt. In 20 
Beiträgen wird darin die Situation von Schutzsuchenden in Deutschland und 
Europa kritisch betrachtet und Fakten, Zahlen und Einschätzungen geliefert. 
Das Heft kann unter https://www.proasyl.de/material/heft-tag-des-fluechtlings-
2019/ kostenfrei als PDF heruntergeladen oder bestellt werden.  
 

6. Infoschreiben der Regierung von Unterfranken zu Gebühren in 
Flüchtlingsunterkünften 
Zuletzt wurde für die Unterbringung von Geflüchteten in staatlichen 
Unterkünften keine Gebühr mehr erhoben, da der Gesetzgeber dazu 
aufgefordert wurde, die Entsprechenden Regelungen anzupassen. Aktuell 
scheint diese Anpassung fast abgeschlossen zu sein und es werden bald 
wieder Bescheide verschickt werden. Die Regierung von Unterfranken hat zu 
den Unterkunftsgebühren ein Informationsschreiben erstellt (PDF 190830 
Infoschreiben DVAsyl). Das Schreiben gibt einen Überblick darüber, was 
Betroffene tun können und sollten, wenn sie einen Bescheid erhalten. Bei 
Unsicherheit über das richtige Vorgehen können Betroffene, neben den im 
Schreiben genannten Stellen, auch eine Asyl- oder Migrationsberatungsstelle 
kontaktieren und sich dort beraten lassen. 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft 
für Ihr großartiges Engagement. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  

https://www.proasyl.de/material/heft-tag-des-fluechtlings-2019/
https://www.proasyl.de/material/heft-tag-des-fluechtlings-2019/



 


  


 


Ausbildungsförderung für Geflüchtete 
12. September 2019 


 


Zum 1. August und zum 1. September 2019 sind zwei Gesetzesänderungen in Kraft getreten, die den 
Zugang zu den Leistungen während einer Ausbildung für Menschen mit Aufenthaltsgestattung, Duldung 
und bestimmten Aufenthaltserlaubnissen grundlegend ändern. Viele Betroffene, die bislang keine oder 
nur mit langen Voraufenthaltsfristen Leistungen der Ausbildungsförderung erhalten konnten, haben nun 
einen Anspruch auf Leistungen. Zugleich ist die Förderlücke im Asylbewerberleistungsgesetz während 
einer Ausbildung weitgehend geschlossen worden. 


Im Folgenden sollen die nun geltenden Regelungen dargestellt werden. Eine tabellarische Übersicht der 
Fachstelle Einwanderung des IQ Netzwerks finden Sie hier:  


 https://t1p.de/qldd 


 


 


1. Mit Aufenthaltsgestattung 
 


 Ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung (ASA) 


Zugang besteht ohne Wartefrist und unabhängig vom Herkunftsland. Lediglich für die 


Ausbildungsvorbereitende Phase einer Assistierten Ausbildung besteht eine Wartefrist von drei 


Monaten Aufenthalt in Deutschland (für Personen, die bis zum 31. Juli 2019 eingereist sind) bzw. 15 


Monaten (für Personen, die ab dem 1. August 2019 eingereist sind). 


 


 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 


Zugang besteht unabhängig vom Herkunftsland, wenn sie sich bereits seit drei Monaten (bei einer 


Einreise vor dem 1. August 2019) bzw. bereits seit 15 Monaten (bei einer Einreise ab dem 1. August 


2019) in Deutschland aufhalten. Zudem müssen sie über schulische und sprachliche Kenntnisse 


verfügen, dass sie „einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten lassen.“  


 


 Außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE) 


Personen mit einer Aufenthaltsgestattung sind seit 1. August 2019 ausnahmslos ausgeschlossen. 


 


 BAföG 


BAföG während einer schulischen Ausbildung oder während einem Studium können Asylsuchende 


mit Aufenthaltsgestattung in der Regel nicht erhalten. Nur, wenn sie entweder selbst innerhalb der 


letzten fünf Jahre in Deutschland leben und arbeiten oder wenn ein Elternteil innerhalb der letzten 


sechs Jahre mindestens drei Jahre in Deutschland gearbeitet hat, besteht ein BAföG-Anspruch. 


Allerdings besteht seit 1. September in den meisten Fällen ein Anspruch auf Leistungen nach dem 



https://t1p.de/qldd





 


  


Asylbewerberleistungsgesetz – entweder ausschließlich oder ergänzend zur BAföG-Förderung. 


 


 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 


Seit dem 1. September 2019 besteht für Personen mit Aufenthaltsgestattung normalerweise kein 


Anspruch auf BAB.  


 


Entsprechend einer Übergangsregelung können Asylsuchende mit einer Aufenthaltsgestattung nur 


noch dann BAB erhalten, wenn  


o bei ihnen „ein dauerhafter und rechtmäßiger Aufenthalt zu erwarten ist“ (dies wird seit 


August nur noch für Asylsuchende aus Syrien und Eritrea angenommen) und  


o sie noch im Jahr 2019 die Ausbildung begonnen haben und den Antrag auf BAB gestellt 


haben (§ 448 SGB III).  


Wer bereits vor Inkrafttreten der Neuregelung eine BAB-Bewilligung erhalten hat, weil er oder sie 
aus Iran, Irak oder Somalia kommt, erhält jedoch bis zum Abschluss der Ausbildung weiterhin BAB. 


Falls diese Bedingungen nicht erfüllt sind, besteht für Personen mit Aufenthaltsgestattung kein 
Anspruch auf BAB. Stattdessen können sie jedoch seit dem 1. September 2019 Leistungen nach dem 
AsylbLG auch während einer Ausbildung beziehen und damit ihren Lebensunterhalt sichern. 


 


 Leistungen nach AsylbLG 


 


o Grundleistungen nach § 3 bzw. 3a AsylbLG in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts (die 


Voraufenthaltszeit ist am 1. September von 15 auf 18 Monate verlängert worden) können 


auch während einer Ausbildung, einem Studium oder dem Schulbesuch bezogen werden. 


Dies war auch schon vor der Gesetzesänderung so. 


o Analogleistungen nach § 2 AsylbLG nach einem Voraufenthalt von 18 Monaten können 


seit dem 1. September 2019 in fast allen Fällen ebenfalls bezogen werden. Die 


Leistungsausschlüsse während einer Ausbildung sind weitgehend gestrichen worden. 


Künftig wird bei den Analogleistungen nach § 2 AsylbLG folgendes unterschieden:  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAB-förderfähigen betrieblichen Ausbildung besteht 


ein Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG, wenn das Ausbildungsgehalt nicht für den 


Lebensunterhalt ausreicht.  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAföG-förderfähigen Ausbildung (z. B. schulische 


Ausbildung, Studium oder Schulbesuch) besteht künftig ebenfalls ein Anspruch auf 


Leistungen nach § 2 AsylbLG. In diesem Fallliegt es im Ermessen des Sozialamts, ob es die 


Leistung ganz oder teilweise als Darlehen erbringt. Das Sozialamt dürfte für diese 


Ermessensentscheidung vermutlich prüfen, ob auch BAföG in einem vergleichbaren Fall 


teilweise als Darlehen gewährt würde (etwa für Studierende, die nicht bei den Eltern 


wohnen). Übrigens: Aufgrund der Gesetzesformulierung besteht für Gestattete hier auch 


dann ein Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, wenn sie bereits die Altersgrenze für 


Studierende überschritten haben sollten. 


  







 


 


Ausbildungsförderung mit Aufenthaltsgestattung ab 1. August 2019 


Wer? „Gute Bleibeperspektive“ 


 


 nur noch Syrien und Eritrea (siehe 
„Faktenpapier“ des BMAS von Juli 2019) 


Alle anderen 
Herkunftsstaaten 
 
 Einreise  
bis 31. Juli 2019  


Alle anderen 
Herkunftsstaaten 
 
 Einreise  
ab 1. August 2019 


Anmerkungen  


 


Berufsausbildungsbeihilfe 
(BAB) 
(§ 56 SGB III) 


Ja, ab 16. Monat 


 wenn Ausbildung vor 31. Dezember 2019 
begonnen und  


 wenn BAB vor 31. Dezember 2019 beantragt 
wurde ( § 448 SGB III) 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG) 
 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG) 


Aber: Anspruch auf (aufstockende) Leistungen 
nach § 3 AsylbLG (in den ersten 18 Monaten) bzw. 
§ 2 AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts). 


 


     


Ausbildungsgeld 
(§ 122 SGB III) 


Ja, ab 16. Monat 


 wenn Ausbildung vor 31. Dezember 2019 
begonnen und  


 wenn BAB vor 31. Dezember 2019 beantragt 
wurde ( § 448 SGB III) 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG) 
 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG) 


Aber: Anspruch auf (aufstockende) Leistungen 
nach § 3 AsylbLG (in den ersten 18 Monaten) und § 
2 AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts). 


 


  


Berufsvorbereitung (BvB);  
§ 52 SGB III 


Ja, ab 4. bzw. 16. Monat, je nach 
Einreisedatum 


Ja, ab 4. Monat 
 


Ja, ab 16. Monat Voraussetzungen: Beschäftigungserlaubnis muss 
erteilt werden können sowie schulische und 
sprachliche Kenntnisse müssen vorliegen 


Ausbildungsbegleitende 
Hilfen (AbH); § 75 SGB III 


Ja. Ja. 
 


Ja. Ohne Wartefrist 


Assistierte Ausbildung (AsA)  


Ausbildungsvorbereitende 
Phase (§ 130 Abs. 2a SGB III) 


Ja, ab 4. bzw. 16. Monat, je nach 
Einreisedatum  


Ja, ab 4. Monat 
 


Ja, ab 16. Monat Voraussetzungen: Beschäftigungserlaubnis muss 
erteilt werden können sowie schulische und 
sprachliche Kenntnisse müssen vorliegen 


Assistierte Ausbildung (AsA);  


Ausbildungsbegleitende Phase 
(§ 130 SGB III) 


Ja. Ja. Ja. Ohne Wartefrist. 


Außerbetriebliche Ausbildung 
(BaE);§ 76 SGB III 


nein nein nein  


BAföG Nein (aber: ab 1. September 2019 Anspruch 
auf AsylbLG) 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG) 


Nein (aber: ab 1. 
September 2019 
Anspruch auf AsylbLG)) 


Nur nach mehrjähriger Voraufenthalts- und 
Vorbeschäftigungszeit (§ 8 Abs. 3 BAföG). Aber: 
Anspruch auf (aufstockende) Leistungen nach § 3 
AsylbLG (in den ersten 18 Monaten) und § 2 
AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts). 



https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/faktenpapier-migrationspaket.pdf?__blob=publicationFile&v=1

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsmarkt/faktenpapier-migrationspaket.pdf?__blob=publicationFile&v=1





 


  


2. Mit Duldung 
 


 Ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung (ASA) 


Zugang besteht ohne Wartefrist und unabhängig vom Herkunftsland. Lediglich für die 


Ausbildungsvorbereitende Phase einer Assistierten Ausbildung besteht eine Wartefrist von drei 


Monaten Aufenthalt in Deutschland (für Personen, die bis zum 31. Juli 2019 eingereist sind) bzw. 15 


Monaten (für Personen, die ab dem 1. August 2019 eingereist sind). 


 


 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 


Zugang besteht unabhängig vom Herkunftsland, wenn sie sich bereits seit drei Monaten (bei einer 


Einreise vor dem 1. August 2019) bzw. bereits seit neun Monaten (bei einer Einreise ab dem 1. 


August 2019) „geduldet“ in Deutschland aufhalten. Achtung: Anders als bei Personen mit 


Aufenthaltsgestattung zählt hier nicht die reine Aufenthaltszeit, sondern nur die Zeit ab Erteilung 


der ersten Duldung! Falls jedoch schon zuvor mit einer Aufenthaltsgestattung die Maßnahme 


begonnen wurde und erst währenddessen eine Duldung erteilt wird, kann die Maßnahme ohne 


Unterbrechung weiter durchlaufen werden. Zudem müssen sie über schulische und sprachliche 


Kenntnisse verfügen, dass sie „einen erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten 


lassen“ und sie dürfen keinem Arbeitsverbot unterliegen.  


 


 Außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE) 


Personen mit einer Duldung sind seit 1. August 2019 ausnahmslos ausgeschlossen. 


 


 BAföG 


BAföG während einer schulischen Ausbildung oder während einem Studium können Personen mit 


einer Duldung weiterhin nach einem Voraufenthalt von 15 Monaten erhalten – ab Ausstellung des 


Ankunftsnachweises. In einigen wenigen Fällen kann auch bereits vorher ein BAföG-Anspruch 


bestehen, nämlich wenn die Eltern der Person in den letzten sechs Jahren bereits drei Jahre in 


Deutschland gearbeitet haben. Daneben besteht seit 1. September in den meisten Fällen ein 


Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – entweder ausschließlich oder 


ergänzend zur BAföG-Förderung. 


 


 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 


Berufsausbildungsbeihilfe erhalten Personen mit einer Duldung nach 15 Monaten Voraufenthalt 


(gerechnet ab Ausstellung des Ankunftsnachweises). Falls die BAB nicht zum Leben reichen sollte, 


besteht Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 


  







 


  


 Leistungen nach AsylbLG 


 


o Grundleistungen nach § 3 bzw. 3a AsylbLG in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts (die 


Voraufenthaltszeit ist am 1. September von 15 auf 18 Monate verlängert worden) können 


auch während einer Ausbildung, einem Studium oder dem Schulbesuch bezogen werden. 


Dies war auch schon vor der Gesetzesänderung so. 


o Analogleistungen nach § 2 AsylbLG nach einem Voraufenthalt von 18 Monaten können 


seit dem 1. September 2019 in fast allen Fällen ebenfalls bezogen werden. Die 


Leistungsausschlüsse während einer Ausbildung sind weitgehend gestrichen worden. 


Künftig wird bei den Analogleistungen nach § 2 AsylbLG folgendes unterschieden:  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAB-förderfähigen betrieblichen Ausbildung besteht 


ein Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, wenn das Ausbildungsgehalt nicht für den 


Lebensunterhalt ausreicht.  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAföG-förderfähigen Ausbildung besteht künftig in 


den meisten Fällen ebenfalls ein Anspruch auf AsylblG-Leistungen. Hierbei gibt es jedoch 


mehrere Konstellationen, in denen es zum Teil darauf ankommt, ob die Betroffenen bei 


den Eltern wohnen und ob sie tatsächlich BAföG erhalten: 


 


 Schüler*innen haben Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, wenn sie bei ihren Eltern 


wohnen. Dies war auch bislang schon so (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII). 


 Schüler*innen, die nicht bei ihren Eltern wohnen, haben nun ebenfalls Anspruch 


auf AsylbLG-Leistungen, wenn sie tatsächlich BAföG-beziehen, dies aber nicht 


ausreicht. 


 Schüler*innen in Abendhauptschule, Abendrealschule oder Abendgymnasium, die 


nicht bei ihren Eltern wohnen, haben auch dann Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, 


wenn sie wegen Überschreiten der Altersgrenze keinen Anspruch mehr auf BAföG 


haben. Dies war auch schon bisher so (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII). 


 Studierende, die bei den Eltern wohnen, haben Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, 


wenn sie tatsächlich BAföG beziehen, dies aber nicht ausreicht. Studierende, die 


nicht bei den Eltern wohnen, haben hingegen weiterhin keinen Anspruch auf 


AsylbLG-Leistungen. Bei ihnen können jedoch im Rahmen des Ermessens 


Leistungen nach der Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 SGB XII erbracht werden.







 


 


Ausbildungsförderung mit Duldung ab 1. August 2019 


Wer? Alle Herkunftsstaaten 
 
 Einreise  
bis 31. Juli 2019  


Alle Herkunftsstaaten 
 
 Einreise  
ab 1. August 2019 


Anmerkungen  


Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
(§ 56 SGB III) 


 


 


Ab 16. Monat. 


 


Ab 16. Monat. 


 


Auch: Anspruch auf (aufstockende) Leistungen nach § 3 AsylbLG (in den 
ersten 18 Monaten) und § 2 AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts).  


 


Ausbildungsgeld (§ 122 SGB III) Ab 16. Monat. 


 


Ab 16. Monat. 


 


Auch: Anspruch auf (aufstockende) Leistungen nach § 3 AsylbLG (in den 
ersten 18 Monaten) und § 2 AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts). 


 


Berufsvorbereitung (BvB);  


§ 52 SGB III  


Nach drei Monaten 
geduldetem Aufenthalt 
 


Nach neun Monaten 
geduldetem Aufenthalt 


Voraussetzungen: Beschäftigungserlaubnis muss erteilt werden können, 
sowie schulische und sprachliche Kenntnisse müssen vorliegen. Für die 
geduldete Voraufenthaltszeit zählen die Zeiten mit Aufenthaltsgestattung 
nicht mit, der geduldete Aufenthalt („Aussetzung der Abschiebung“) 
beginnt mit Entstehen der vollziehbaren Ausreisepflicht.    


Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH); § 75 
SGB III 


Ja.  


 


Ja. Ohne Wartefrist. 


Assistierte Ausbildung (AsA)  


Ausbildungsvorbereitende Phase (§ 130 Abs. 
2a SGB III) 


Ab 4. Monat Ab 16. Monat 
 


 


Voraussetzungen: Beschäftigungserlaubnis muss erteilt werden können, 
schulische und sprachliche Kenntnisse. Wartezeit zählt ab Einreisedatum. 


Assistierte Ausbildung (AsA);  


Ausbildungsbegleitende Phase (§ 130 SGB III) 


Ja. Ja. Ohne Wartefrist. 


Außerbetriebl. Ausbildung BaE (§ 76 SGB III) nein 


 


nein 


 


 


BAföG (§ 8 Abs. 2a BAföG) Ab 16. Monat 


 


Ab 16. Monat 


 


Auch: Anspruch auf (aufstockende) Leistungen nach § 3 AsylbLG (in den 
ersten 18 Monaten) und § 2 AsylbLG (ab 19. Monat des Aufenthalts). 


Unabhängig von einer Wartefrist: Nach mehrjähriger Voraufenthalts- und 
Vorbeschäftigungszeit der Eltern (§ 8 Abs. 3 BAföG). 







 


  


3. Mit einer Aufenthaltserlaubnis oder einem anderen Aufenthaltstiteln (z. B. 
Niederlassungserlaubnis, Blaue Karte-EU, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU) 


 


 Ausbildungsbegleitende Hilfen und Assistierte Ausbildung (ASA) 


Es bestehen keine ausländerrechtlichen Einschränkungen und keine Wartefrist. 


 


 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) 
Es bestehen keine ausländerrechtlichen Einschränkungen und keine Wartefrist. 


 


 Außerbetriebliche Berufsausbildung (BaE) 


Mit den allermeisten Aufenthaltserlaubnissen und den anderen Aufenthaltstiteln bestehen keine 


ausländerrechtlichen Einschränkungen und keine Wartefrist. Allerdings ist mit einigen wenigen 


Aufenthaltserlaubnissen die Förderung im Rahmen einer außerbetrieblichen Berufsausbildung 


ausgeschlossen. 


Dies gilt zum einen für Personen, die aufgrund ihrer Aufenthaltserlaubnis leistungsberechtigt sind 
nach dem AsylbLG: 


o § 23 Abs. 1 AufenthG mit dem Zusatz „wegen des Krieges im Heimatland“ 


o § 25 Abs.4 Satz 1 AufenthG 


o § 25 Abs. 5 AufenthG, wenn die erste frühere Duldungserteilung noch keine 18 


 Monate zurückliegt. 


Zum anderen gilt der Ausschluss für die Aufenthaltserlaubnisse, die nur „zum Zweck der 


Arbeitsuche“ erteilt worden sind. Dies sind: 


o § 16 Abs. 5 AufenthG 


o § 16b Abs. 3 AufenthG 


o § 17 Abs. 3 AufenthG 


o § 17a Abs. 4 AufenthG 


o § 18c AufenthG 


o § 20 Abs. 7 AufenthG. 


 


 BAföG 


Die Voraussetzungen für den Zugang zu BAföG bleiben unverändert kompliziert, verschachtelt und 


restriktiv. Mit einer Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU bestehen 


keine ausländerrechtlichen Einschränkungen. Bei einer Aufenthaltserlaubnis kommt es darauf an, 


um welches es sich handelt: 


Keine ausländerrechtlichen Einschränkungen beim BAföG-Anspruch bestehen für folgende 
Aufenthaltserlaubnisse:  
 


o § 22,  
o § 23 Absatz 1, 2 oder 4,  
o § 23a,  
o § 25 Absatz 1 oder 2,  







 


  


o § 25a,  
o § 25b,  
o § 28,  
o § 37,  
o § 38 Absatz 1 Nummer 2,  
o § 104a sowie  
o § 30 oder §§ 32 bis 34, wenn es sich um Ehegatt*in oder Lebenspartner*in oder 
 Kinder eine*r Ausländer*in mit einer Niederlassungserlaubnis handelt. 
 


Bei folgenden Aufenthaltserlaubnissen wird für den BAföG-Anspruch eine Voraufenthaltszeit von 
15 Monaten verlangt (hierfür werden Zeiten mit Aufenthaltsgestattung und Duldung 
angerechnet):  


 
o § 25 Absatz 3,  
o § 25 Absatz 4 Satz 2, 
o § 25 Absatz 5,  
o § 31 sowie 
o § 30 oder § 32 bis 34 oder § 36a, wenn es sich um Ehegatt*in oder 


 Lebenspartner*in oder Kinder eine*r Ausländer*in mit Aufenthaltserlaubnis 


 handelt.  


Bei allen anderen, hier nicht aufgeführten Aufenthaltserlaubnissen sieht das Gesetz nur dann einen 


BAföG-Anspruch vor, wenn die Person selbst bereits seit fünf Jahren in Deutschland lebt und 


arbeitet oder wenn ein Elternteil innerhalb der letzten sechs Jahre mindestens drei Jahre in 


Deutschland gelebt und gearbeitet hat. In bestimmten Fällen reichen auch sechs Monate 


Erwerbstätigkeit des Elternteils. 


 Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 


Es bestehen keine ausländerrechtlichen Einschränkungen und keine Wartefrist.  


 


 Leistungen nach SGB II  


Mit den meisten Aufenthaltserlaubnissen besteht dem Grunde nach ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem SGB II. Auch während einer betrieblichen Ausbildung kann ein Anspruch auf SGB-II-
Leistungen bestehen, wenn keine BAB erbracht wird oder diese für die Lebensunterhaltssicherung 
zu niedrig ist. Während einer BAföG-förderfähigen Ausbildung besteht ebenfalls in vielen Fällen ein 
SGB II-Anspruch. In manchen Fällen wird dabei vorausgesetzt, dass BAföG tatsächlich bezogen wird. 


 


 Leistungen nach AsylbLG  


 


Mit einigen wenigen Aufenthaltserlaubnissen besteht kein Anspruch auf Leistungen nach SGB II, 


sondern auf AsylbLG. Dies gilt für die Aufenthaltserlaubnisse nach:  


 


o § 23 Abs. 1 AufenthG mit dem Zusatz „wegen des Krieges im Heimatland“ 


o § 25 Abs.4 Satz 1 AufenthG 







 


  


o § 25 Abs. 5 AufenthG, wenn die erste frühere Duldungserteilung noch keine 18 


 zurückliegt. 


 


Bei den Leistungen nach AsylbLG ist zunächst nach den „Grundleistungen“ und den „Analogleistungen“ 
zu differenzieren:  


 


o Grundleistungen nach § 3 bzw. 3a AsylbLG in den ersten 18 Monaten des Aufenthalts (die 


Voraufenthaltszeit ist am 1. September von 15 auf 18 Monate verlängert worden) können 


auch während einer Ausbildung, einem Studium oder dem Schulbesuch bezogen werden. 


Dies war auch schon vor der Gesetzesänderung so. 


o Analogleistungen nach § 2 AsylbLG nach einem Voraufenthalt von 18 Monaten können 


seit dem 1. September 2019 in fast allen Fällen ebenfalls bezogen werden. Die 


Leistungsausschlüsse während einer Ausbildung sind weitgehend gestrichen worden. 


Künftig wird bei den Analogleistungen nach § 2 AsylbLG folgendes unterschieden:  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAB-förderfähigen betrieblichen Ausbildung besteht 


ein Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG, wenn das Ausbildungsgehalt nicht für den 


Lebensunterhalt ausreicht.  


o Während einer „dem Grunde nach“ BAföG-förderfähigen Ausbildung besteht künftig in 


den meisten Fällen ebenfalls ein Anspruch auf AsylblG-Leistungen. Hierbei gibt es jedoch 


mehrere Konstellationen, in denen es zum Teil darauf ankommt, ob die Betroffenen bei 


den Eltern wohnen und ob sie tatsächlich BAföG erhalten: 


 


 Schüler*innen haben Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, wenn sie bei ihren Eltern 


wohnen. Dies war auch bislang schon so (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII). 


 Schüler*innen, die nicht bei ihren Eltern wohnen, haben nun ebenfalls Anspruch 


auf AsylbLG-Leistungen, wenn sie tatsächlich BAföG-beziehen, dies aber nicht 


ausreicht. 


 Schüler*innen in Abendhauptschule, Abendrealschule oder Abendgymnasium, die 


nicht bei ihren Eltern wohnen, haben auch dann Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, 


wenn sie wegen Überschreiten der Altersgrenze keinen Anspruch mehr auf BAföG 


haben. Dies war auch schon bisher so (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 SGB XII). 


 Studierende, die bei den Eltern wohnen, haben Anspruch auf AsylbLG-Leistungen, 


wenn sie tatsächlich BAföG beziehen, dies aber nicht ausreicht. Studierende, die 


nicht bei den Eltern wohnen, haben hingegen weiterhin keinen Anspruch auf 


AsylbLG-Leistungen. Bei ihnen können jedoch im Rahmen des Ermessens 


Leistungen nach der Härtefallregelung des § 22 Abs. 1 SGB XII erbracht werden. 
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Regierung von Unterfranken 
Zentrale Gebührenabrechnungsstelle Bayern 
 
 


 
 
 
 
Gebührenerhebung in staatlichen Asylunterkünften; 
Aktuelle Informationen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Verordnung zur Änderung der Verord-
nung zur Durchführung des Asylgesetzes, des Aufnahmegesetzes und des § 12a des Auf-
enthaltsgesetzes (DVAsyl) in Kürze in Kraft treten wird. 
 
In der Folge werden daher wieder Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Inanspruchnah-
me einer staatlichen Einrichtung sowie für die Zurverfügungstellung von Verpflegung durch 
die zentrale Gebührenabrechnungsstelle Bayern festgesetzt. Die Kostenfestsetzung kann 
auch für bereits vergangene Monate erfolgen. 
 
Da die Abrechnung der Kosten monatsweise erfolgt, erhalten Sie bei rückwirkender Kosten-
abrechnung mehrere Kostenbescheide gleichzeitig. Dies ist derzeit technisch leider nicht 
anders umsetzbar. 
 
Im Wesentlichen gibt es zwei Konstellationen der Kostenerhebung in staatlichen Unterkünf-
ten: 


 
1. Kostenpflicht für Anerkannte in Asylunterkünften 


 
2. Kostenpflicht für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG mit Einkommen und/oder 


Vermögen  
 
Übernahme der Kosten durch die Jobcenter:  
 
Bei Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II oder XII besteht gegebenenfalls ein 
Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Unterkunft und Heizung durch das örtlich 
zuständige Jobcenter bzw. Sozialamt. Dies ist insbesondere bei rückwirkender Verbeschei-
dung für die Vergangenheit auch dann möglich, wenn Sie bislang keine Leistungen des 
Jobcenters oder Sozialamtes in Anspruch genommen haben. Bitte wenden Sie sich deshalb 
noch im Laufe des Monats des Zugangs Ihres Kostenbescheides mit diesem an das zu-
ständige Jobcenter oder Sozialamt. Maßgeblich ist allein der Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Kosten der Unterkunft. Grundsätzlich können auch Gebühren für vergangene Zeiträume 
vom Jobcenter übernommen werden. 
 
Die Übernahme der Unterkunftsgebühren ist unproblematisch, wenn der Gebührenschuldner 
noch aktuell in der Unterkunft wohnt. Aber selbst wenn er inzwischen ausgezogen sein 
sollte, ist eine Übernahme durch das Jobcenter/Sozialamt unter bestimmten Voraussetzun-
gen möglich.  


 Datum 
 28.08.2019 







Kostenerstattung für vergangene Zeiträume Leistungsberechtigtem nach dem 
AsylbLG mit Einkommen/Vermögen:  
 
Auch bei Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG mit Einkommen/Vermögen ist die Fest-
setzung der Kostenerstattung für die Vergangenheit gesetzlich sowie aus Gleichbehand-
lungsgründen geboten. Bei der Kostenerstattung für vergangene Zeiträume können z. T. 
hohe Gebühren anfallen. Eine Übernahme durch die Jobcenter ist gesetzlich ausgeschlos-
sen, eine Übernahme durch das Sozialamt sieht das AsylbLG ebenfalls nicht vor. Diesbezüg-
lich wurden Sie bereits frühzeitig informiert und gebeten entsprechende finanzielle Rückla-
gen zu bilden. Sollten Sie dennoch nicht in der Lage sein, die Forderung in einer Summe zu 
begleichen, besteht insbesondere hier die Möglichkeit, Stundung und Ratenzahlung in An-
spruch zu nehmen. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an Ihren zuständigen Sachbearbei-
ter bei der zGASt. 
 
 
Bestandskräftige Forderungen für Zeiträume vor dem 1. September 2016: 
 
Gebühren für die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen bis 31. August 2016, die mit 
einem bestandskräftigen Bescheid festgesetzt wurden, sind nun wieder zur Zahlung fällig. 
Sie werden diesbezüglich durch die Staatsoberkasse Bayern eine Zahlungsaufforderung 
(Mahnung) erhalten.  
Sollten Sie die Summe nicht in einer Zahlung leisten können, setzen Sie sich bitte mit Ihrem 
Sachbearbeiter bei der zentralen Gebührenabrechnungsstelle unter 0800 - 50 99 888 (Mon-
tag bis Donnerstag 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr) in Verbin-
dung. 
 
 
Neuregelung und Kostenhöhe: 
 
Die Bemessung der zukünftigen Benutzungsgebühr sowie der Auslagen für Verpflegung ent-
sprechen dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip unter Beachtung des Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatzes.  
 
Auskünfte über die Höhe der zu entrichtenden Kosten können durch die zentrale Ge-
bührenabrechnungsstelle zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erteilt werden. 
 
Bei Rückfragen zu Ihrem Kostenbescheid können Sie sich auch an die Hotline der zentralen 
Gebührenabrechnungsstelle unter 0800 - 50 99 888 (Montag bis Donnerstag 09:00 Uhr bis 
15:00 Uhr und Freitag 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr) wenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Zentrale Gebührenabrechnungsstelle Bayern 
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